
Regens Wagner Holnstein leistet  
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 



Was ist Eingliederungshilfe? 

• Die Eingliederungshilfe ist eine Leistung der 
Sozialhilfe. 
 

• Sie ist im Sozialgesetzbuch XII – 6. Kapitel 
beschrieben. 
 

• Nach § 1 (SGB 12) ist es die Aufgabe der 
Sozialhilfe „die Führung eines Lebens zu 
ermöglichen, das der Würde des Menschen 
entspricht.“  



§ 2 Nachrang der Sozialhilfe 

Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch 
Einsatz seiner  
 
• Arbeitskraft,  
• seines Einkommens  
• und seines Vermögens selbst helfen kann  
• oder wer die erforderliche Leistung von 

anderen, insbesondere von Angehörigen oder 
von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält. 
 



Was ist die Aufgabe der Eingliederungshilfe I 

• eine drohende Behinderung zu verhüten 
 

• eine Behinderung oder deren Folgen zu 
beseitigen oder zu mildern 
 

• die behinderten Menschen in die Gesellschaft 
einzugliedern 
 



Was ist die Aufgabe der Eingliederungshilfe II 

 

H o l n s t e i n 

• den behinderten Menschen die Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen 
oder zu erleichtern,  
 

• ihnen die Ausübung eines angemessenen 
Berufs oder einer sonstigen angemessenen 
Tätigkeit zu ermöglichen  
 

• oder sie so weit wie möglich unabhängig von 
Pflege zu machen. 



Personenkreis I 

Anspruch auf Eingliederungshilfe für Behinderte 
haben Personen, die nicht nur vorübergehend 
(d.h. länger als 6 Monate 
 
• körperlich wesentlich behindert sind (z.B. 

erhebliche Beeinträchtigung der 
Bewegungsfähigkeit; Blinde; Hörbehinderte 
und Taubstumme; Sprachbehinderte) oder 
 

• geistig wesentlich behindert sind (wodurch die 
Eingliederung in die Gesellschaft erheblich 
beeinträchtigt wird) oder 
 



Personenkreis II 

Anspruch auf Eingliederungshilfe für Behinderte 
haben Personen, die nicht nur vorübergehend 
(d.h. länger als 6 Monate 
 
• seelisch wesentlich behindert sind (z.B. 

körperlich nicht begründbare Psychosen; 
seelische Störungen als Folge von 
Krankheiten; Suchtkrankheiten, Neurosen, 
Persönlichkeitsstörungen) 

 
• von einer Behinderung bedroht sind (nach 

allgemeiner ärztlicher und sonstiger fachlicher 
Erkenntnis). 
 



Einsatz des Einkommens und Vermögens 

• Für die genannten Personenkreise besteht ein 
Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe 
 

• Je nach Maßnahme müssen jedoch bestimmte 
Einkommens-  und Vermögensgrenzen 
eingehalten werden. 
 

• Es gibt keine Altersbegrenzung. 
 



Dauer der Eingliederungshilfe 

Die Eingliederungsmaßnahme muss so lange 
gewährt werden,  
 
• bis die Ziele der Eingliederungshilfe erfüllt sind  

 
• bzw. die Aussicht besteht, dass die Ziele erfüllt 

werden können. 
  

• Hier sind die Stellungnahmen der Ärzte, 
Einrichtungen und sonstigen sachverständigen 
Personen, die auch am Gesamtplan beteiligt 
sind, wichtig. 



Unterhaltspflicht von Eltern  
gegenüber ihren behinderten volljährigen Kindern 

H o l n s t e i n 

• Leistet das Sozialamt bei volljährigen 
behinderten … Kindern Eingliederungshilfe, 
dann zahlen deren Eltern einen pauschalen 
Unterhaltsbeitrag von maximal 31,07 € 
monatlich, ohne Überprüfung des Einkommens 
und Vermögens der Eltern. (§ 94 Abs. 2 SGB 
XII). 

• Die Eltern müssen die o.g. pauschalen 
Unterhaltsbeiträge nicht zahlen, wenn sie 
selbst Hilfe zum Lebensunterhalt oder 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung erhalten oder wenn sie 
aufgrund dieser Unterhaltsbeitragszahlung 
bedürftig würden. 
 



Sachliche Zuständigkeit 

H o l n s t e i n 

Die sachliche Zuständigkeit (§97 SGB 12) für 
Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen nach den §§ 53 bis 60 besteht beim 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe  
 
→ die Bezirke des Freistaats Bayern 



Örtliche Zuständigkeit 

 

H o l n s t e i n 

Die örtliche Zuständigkeit (§98 SGB 12) bei 
stationären Leistungen / ambulant betreuten 
Wohnen:  
 
Hier ist der Träger der Sozialhilfe örtlich 
zuständig, in dessen Bereich der 
Leistungsberechtigte seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Aufnahme in die 
Einrichtung hat oder in den zwei Monaten vor der 
Aufnahme zuletzt hatte. 



Bei RW Holnstein gibt es ein spezielles 
Aufnahmeverfahren.  

In diesem Prozess wirken Mitarbeiter mit 
unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen 
fachlichen Qualifikationen mit. 

Ziel ist es für ihre zu betreuenden Personen eine 
Wohnform zu finden, die ihren Wünschen und 
Bedürfnissen gerecht wird! 

Maßnahmen der Eingliederungshilfe bei RW Holnstein 

 

H o l n s t e i n 



 Ambulant betreutes Wohnen (ABW) 

Das betreute Wohnen ist ein ambulantes 
Hilfeangebot zur Förderung der selbständigen 
Lebensführung behinderter Menschen. 
 
Betreutes Wohnen ist die Verbindung einer 
selbständigen Lebensführung in eigenem 
Wohnraum mit einer planmäßig organisierten 
regelmäßigen Beratung und persönlichen 
Betreuung. 
 
Die vertraglichen Beziehungen sind in zwei 
Bereiche zu trennen und zwar in das Miet- und 
das Betreuungsverhältnis. 
 



 

H o l n s t e i n 



 

H o l n s t e i n 



 

H o l n s t e i n 



Wohnen für Menschen mit hohem Hilfebedarf I 

 

H o l n s t e i n 

Personenkreis 
 
• schwer- und mehrfachbehinderte Menschen 
• für fast alle täglichen Verrichtungen bedarf es 

einer individuellen Hilfe und einer intensiven 
Einzelzuwendung und Einzelbetreuung 
 



Wohnen für Menschen mit hohem Hilfebedarf II 

 

H o l n s t e i n 

Zielsetzung und Förderaspekte 
 
• Beratung, Betreuung und Pflege 
• Förderung im Sinne einer pädagogisch 

orientierten Unterstützung, die hilft, die 
Persönlichkeit des Bewohners zu entfalten und 
deren Handlungsfähigkeit zu erweitern oder zu 
erhalten. 

• Ziele werden individuell erstellt und richten 
sich nach den persönlichen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten 
 



 

H o l n s t e i n 



 

H o l n s t e i n 



 

H o l n s t e i n 



Wohnen für Erwachsene I 

 

H o l n s t e i n 

Personenkreis 
 
• Erwachsene Menschen mit unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen in verschiedensten 
Bereichen (des Lernens, der kognitiven 
Auffassung, im Bereich der Motorik) 

• Eine zusätzliche Beeinträchtigung im Bereich 
der Psyche ist kein Ausschlusskriterium. 



Wohnen für Erwachsene II 

 

H o l n s t e i n 

Zielsetzung und Förderaspekte 
 
• Größere Unabhängigkeit erlernen 
• Weitgehend selbstverantwortlich und 

selbstbestimmt Leben 
• Teilnahme am öffentlichen und kulturellen 

Leben. 
• Ziele werden individuell erstellt und richten 

sich nach den persönlichen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten 
 



 

H o l n s t e i n 



 

H o l n s t e i n 



H o l n s t e i n 



Wohnen für Menschen mit Autismus-Spektrums-Störung 

H o l n s t e i n 

Personenkreis 
 
• Menschen mit frühkindlichem Autismus 

 
Mögliche Wohnformen 
 
• Wohngruppe David auf dem Butzenberg 
• Wohngruppe Simon hier im Haupthaus 



Das David-Haus 

H o l n s t e i n 



Das David-Haus 

H o l n s t e i n 
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